
ANHANG F

Maßnahmenblätter



Bezeichnung der Baumaßnahme:
Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. V1
Maßnahmenplan

Lage der Maßnahme:
Gesamte Vorhabenfläche

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit
KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

T: Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern von Vogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie
Verlust von potenziellen Fledermausquartieren in den zu fällenden Bäumen

T: Tötung von Fledermäusen in potenziellen Quartieren von Fledermäusen

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern von Vogelarten nach Artikel 1 der Vogel-
schutzrichtlinie.
Vermeidung von Fledermausverlusten in potenziell vorhandenen Quartieren

Maßnahmenbeschreibung
Eine vollständige Baufeldfreimachung, das heißt die Beseitigung aller Strukturen, muss außerhalb der Vegetations-
periode und damit außerhalb der Brutzeit also in der Zeit vom 1.10. bis 28.02. erfolgen (vgl. § 39 (5) BNatSchG).
Dies betrifft alle Flächen, die für den Bau der Windenergieanlagen sowie der Zuwegung beansprucht werden. Die
Bauarbeiten sind unmittelbar nach der Baufeldfreiräumung zu beginnen. Bei merklichen Verzögerungen des Bau-
ablaufes ist dafür Sorge zu tragen, dass eine Ansiedlung von Brutvögeln auf den betroffenen Flächen durch geeig-
nete Maßnahmen (z.B. Freihalten der Eingriffsflächen von Vegetation, Einsatz von Flatterband) verhindert wird.

Textfortsetzung auf Folgeblatto

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen

Zeitpunkt der Durchführung
þ vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit onach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

þ vermieden o vermindert
o ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ausgleichbar
o ersetzbar o ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

o Flächen Dritter  
o Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

o Nutzungsbeschränkung  
o Flächengröße der Maßnahme  

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:
Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. V2
Maßnahmenplan

Lage der Maßnahme:
gesamte Vorhabenflächen inkl. 15 m Umfeld (vgl. Kar-
te 4a)

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Erhalt von Höhlenbäumen
KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

T: Verlust von Höhlenbäumen mit potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse und Vögel

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Vermeidung des Verlustes von Höhlenbäume als potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse und
Vögel

Maßnahmenbeschreibung
Alle ermittelten Höhlenbäume befinden sich randlich zu den Eingriffsflächen bzw. in sicherer Entfernung dazu. Für
Bäume, die in sicherer Entfernung zum Eingriffsbereich stehen sind keine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen
vorzusehen. Für alle anderen Bäume ist ein Baumschutz gemäß DIN 18920 anzubringen. Dies betrifft vor allem die
Höhlenbäume 01 bis 06 und 08 und 11.

Kann in Einzelfällen ein Baum nicht erhalten werden, ist dieser fledermausverträglich zu fällen. Das heißt, der
Baum darf nicht wie üblich auf den Boden fallen, sondern ist stehend zu erhalten und in den benachbarten Bestand
zu verbringen.

Textfortsetzung auf Folgeblatto 

Kontrollen
-

Textfortsetzung auf Folgeblatto
Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn þ mit Baubeginn þ während der Bauzeit o nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

þ vermieden o vermindert
o ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ausgleichbar
o ersetzbar o ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

o Flächen Dritter  
o Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

o Nutzungsbeschränkung  
o Flächengröße der Maßnahme  

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:
Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. V3
Maßnahmenplan

Lage der Maßnahme:
WEA 1 und WEA 2

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Einhalten von Abschaltzeiten für Windenergieanlagen
KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

T: Schlaggefährdung von Individuen der Rauhautfledermaus, des Kleinen Abendseglers, des Großen Abendseg-
lers und der Zwergfledermaus

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Vermeidung des erheblichen Kollisionsrisikos für schlaggefährdeter Fledermausarten

Maßnahmenbeschreibung
Zur Verminderung eines erhöhten Kollisionsrisikos für Fledermäuse sind in Anlehnung an Windkrafterlass Anlage 3
(MUGV 2011a) sowie des Fachgutachtens (MEP PLAN 2022) für alle geplanten Windenergieanlagen Abschaltzei-
ten in der Zeit von 1 Stunde vor Sonnenuntergang und 1 Stunde vor Sonnenaufgang bei Temperaturen von über ≥
10°C und Windgeschwindigkeiten von unter 5 m/s vorzusehen. Besitzen die geplanten Windenergieanlagen einen
Niederschlagssensor kann die Abschaltzeit bei Niederschlägen ausgesetzt werden.

Gemäß Fachgutachten (MEP PLAN 2022) sind die Abschaltzeiten aufgrund der vorgefundenen Aktivitäten abwei-
chend vom Windkrafterlass auf die Monate April bis Oktober auszuweiten.

Zur Optimierung der Abschaltung kann ein nachträgliches Gondelmonitoring an mindestens einer der geplanten
Windenergieanlagen entsprechend des aktuellen Standes der Technik und Wissenschaft vorgenommen werden.

Textfortsetzung auf Folgeblatto 

Kontrollen
Nach Errichtung des Windparks kann eine Höhenkontrolle zur Aktivitätsmessung durchgeführt werden, um an-
schließend einen Abschaltalgorithmus für die WEA zu entwickeln, der Betriebszeiten in Nachtphasen geringer Fle-
dermausaktivität innerhalb der oben beschriebenen Abschaltparameter erlaubt.

Wird kein Höhenmonitoring durchgeführt, sind die Anlagen während des gesamten oben genannten Zeitraums un-
ter den oben genannten Voraussetzungen abzuschalten.

Textfortsetzung auf Folgeblatto
Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit þ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

þ vermieden o vermindert
o ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ausgleichbar
o ersetzbar o ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

o Flächen Dritter  
o Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

o Nutzungsbeschränkung  
o Flächengröße der Maßnahme  

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:
Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. V4
Maßnahmenplan

Lage der Maßnahme:
Anlagensockel der WEA 1 und WEA 2

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Verminderung der Attraktivität von Mastfußbereichen als Nahrungs-
habitate für Greifvögel

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

T: Betriebsbedingte Kollisionsgefährdung von Greifvögeln

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Zur Reduzierung der Kollisionsgefährdung von Greifvögeln sind die Mastfußbereiche von Windenergieanlagen als
Nahrungshabitate für diese Tiere so unattraktiv wie möglich zu gestalten, um die Aktionsräume nicht in Richtung
der Anlagenstandorten zu verlagern.

Maßnahmenbeschreibung
Die Mastfußbereiche sind für eine Ansiedlung von Kleinsäuger und Reptilien, die als Nahrungsgrundlage von Greif-
vögeln fungieren, so unattraktiv wie möglich zu gestalten. Dies bedeutet, dass der direkte Mastfußbereich versie-
gelt werden muss, um eine Ansiedlung von Kleinsäuger und Reptilien zu minimieren. Mastfußbrachen sind so klein
wie möglich zu gestalten und dürfen weder umgebrochen noch gemäht werden.

Textfortsetzung auf Folgeblatto 

Kontrollen
-

Textfortsetzung auf Folgeblatto
Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit þ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

o vermieden þ vermindert
o ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ausgleichbar
o ersetzbar o ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

o Flächen Dritter  
o Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

o Nutzungsbeschränkung  
o Flächengröße der Maßnahme  

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:
Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. V5
Maßnahmenplan

Lage der Maßnahme:
Umfeld WEA 1 und WEA 2 (vgl. Karte 4a)

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Temporäre Reptilienschutzzäune
KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

T: Beeinträchtigungen von Individuen der Zauneidechse durch Baufahrzeuge und Wegebau

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Vermeidung von Tierverlusten der Zauneidechse während der Bauzeit

Maßnahmenbeschreibung
Vor Beginn der Bauphase müssen die Reviervorkommen der Zauneidechse abgesperrt werden, um ein weiteres
Einwandern von Tieren in den Baustellenbereich zu verhindern. Dies betrifft die bekannten Lebensräume im Be-
reich der geplanten Zuwegungen und Baufelder. Die abgesperrten Bereiche dürfen von Baufahrzeugen nicht befah-
ren werden. Als Schutzzäune sind mindestens 70 cm hohe Zäune mit glatter Oberfläche zu verwenden, die 10 cm
in den Boden eingegraben werden. Die Zäune sollen sich zwischen den Habitatflächen und den Baufeldern befin-
den. Vor Beginn der Bauarbeiten sind die eingezäunten Baufelder im Bereich von Zauneidechsenhabitaten auf ein
Vorkommen von Reptilien zu prüfen und ggf. angetroffene Tiere fachgerecht abzusammeln und in Bereiche außer-
halb der Eingriffsflächen (vgl. Maßnahme ACEF7) umzusetzen.

Die Lage der Schutzzäune kann der Karte 4a entnommen werden.

Textfortsetzung auf Folgeblatto 

Kontrollen
Die Schutzzäune müssen während der gesamten Bauphase stehen bleiben und regelmäßig auf ihre Funktionstätig-
keit geprüft werden.

Textfortsetzung auf Folgeblatto
Zeitpunkt der Durchführung
þ vor Baubeginn þ mit Baubeginn þ während der Bauzeit o nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

þ vermieden o vermindert
o ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ausgleichbar
o ersetzbar o ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

o Flächen Dritter  
o Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

o Nutzungsbeschränkung  
o Flächengröße der Maßnahme  

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:

Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. V6
Maßnahmenplan

Lage der Maßnahme:
Umfeld WEA 1 und WEA 2 (vgl. Karte 4a)

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Abfangen von Zauneidechsen
KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

T: Beeinträchtigungen von Individuen der Zauneidechse durch Baufahrzeuge und Wegebau

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Vermeidung von Tierverlusten der Zauneidechse während der Bauzeit

Maßnahmenbeschreibung
Der Fang und die Umsetzung der Zauneidechsen werden schwerpunktmäßig im Zeitraum von April bis Mai erfol-
gen, bei Erforderlichkeit verlängert bis September vor Baubeginn. Potenziell vorhandene Tiere werden abgesam-
melt und in die verbesserten Zauneidechsenlebensräume umgesiedelt. Diese sind vor Baubeginn und vor der Um-
setzung im Vorfeld aufzuwerten (vgl. dazu Maßnahme ACEF7). Die Lage der Abfangflächen kann der Karte 4a ent-
nommen werden.

Textfortsetzung auf Folgeblatto 

Kontrollen
-

Textfortsetzung auf Folgeblatto
Zeitpunkt der Durchführung
þ vor Baubeginn þ mit Baubeginn þ während der Bauzeit o nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

þ vermieden o vermindert
o ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ausgleichbar
o ersetzbar o ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

o Flächen Dritter  
o Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

o Nutzungsbeschränkung  
o Flächengröße der Maßnahme  

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:
Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. A1
Maßnahmenplan: Darstellung in Karte 4a

Lage der Maßnahme:
temporär genutzten Lager-, Kranausleger und Monta-
geflächen

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Wiederherstellung von bauzeitlich genutzten Ackerflächen

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

B: Vorübergehende Beeinträchtigung bauzeitlich genutzter Ackerflächen

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Wiederherstellung von bauzeitlich beeinträchtigten Ackerflächen.

Maßnahmenbeschreibung
Im Bereich der bauzeitlich genutzten Ackerflächen sind nach Beendigungen der Bauarbeiten Bodenverdichtungen
durch Lockern und Fräsen zu beseitigen. Bei der Anlage von temporären Schotterflächen ist der seitlich gelagerte
Oberboden wieder aufzubringen, nachdem die Verdichtungen der unteren Bodenschichten durch Lockern und Frä-
sen beseitigt wurden.

Textfortsetzung auf Folgeblatt¨

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen

Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit þ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

o vermieden o vermindert
þ ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. o nicht ausgleichbar
¨ ersetzbar o ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

jetzigero Flächen Dritter  
þ Vorübergehende Flächeninanspruchnahme 23.550 m ² 
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

jetzigero Nutzungsbeschränkung  
þ Flächengröße der Maßnahme 23.550 m ² 

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:
Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. A2
Maßnahmenplan: Darstellung in Karte 4a

Lage der Maßnahme:
temporär genutzten Lager- und Montageflächen

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Wiederherstellung von bauzeitlich genutzten Grünlandbrachen

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

B: Verlust von Grünlandbrachen im Bereich der bauzeitlich überprägten Flächen (vorrangig Baustelleneinrichtungs-
fläche)

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Wiederherstellung bauzeitlich genutzter Grünlandbrachen

Maßnahmenbeschreibung
Im Bereich der bauzeitlich genutzten Grünlandbrachen sind nach Beendigungen der Bauarbeiten Bodenverdich-
tungen durch Lockern und Fräsen zu beseitigen. Bei der Anlage von temporären Schotterflächen ist der seitlich ge-
lagerte Oberboden wieder aufzubringen, nachdem die Verdichtungen der unteren Bodenschichten durch Lockern
und Fräsen beseitigt wurden.

Anschließend sind die Flächen mit Regiosaatgut aus der Region Ostdeutsches Tiefland (UG 4) einzusäen. Dabei
ist als Saatgutmischung die „Grundmischung“ zu verwenden.

Textfortsetzung auf Folgeblatt¨

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen
-

Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit þ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

o vermieden o vermindert
þ ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. o nicht ausgleichbar
¨ ersetzbar o ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

jetzigero Flächen Dritter  
þ Vorübergehende Flächeninanspruchnahme 2.140 m ² 
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

jetzigero Nutzungsbeschränkung  
þ Flächengröße der Maßnahme 2.140 m ² 

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:
Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. A3
Maßnahmenplan: Darstellung in Karte 4a

Lage der Maßnahme:
temporär genutzten Lager- und Montageflächen

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Wiederherstellung von bauzeitlich genutzten Staudenfluren

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

B: Bauzeitlicher Verlust von Staudenfluren durch Lager- und Montageflächen

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Wiederherstellung bauzeitlich genutzter Staudenfluren

Maßnahmenbeschreibung
Im Bereich der bauzeitlich genutzten Staudenfluren sind nach Beendigungen der Bauarbeiten Bodenverdichtungen
durch Lockern und Fräsen zu beseitigen. Bei der Anlage von temporären Schotterflächen ist der seitlich gelagerte
Oberboden wieder aufzubringen, nachdem die Verdichtungen der unteren Bodenschichten durch Lockern und Frä-
sen beseitigt wurden.

Anschließend sind die Flächen mit Regiosaatgut aus der Region Ostdeutsches Tiefland (UG 4) einzusäen. Dabei
ist als Saatgutmischung „Feldrain und Saum“ oder alternativ die „Grundmischung“ zu verwenden.

Textfortsetzung auf Folgeblatt¨

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen
-

Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit þ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

o vermieden o vermindert
þ ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. o nicht ausgleichbar
¨ ersetzbar o ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

jetzigero Flächen Dritter  
þ Vorübergehende Flächeninanspruchnahme 2.130 m² 
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

jetzigero Nutzungsbeschränkung  
þ Flächengröße der Maßnahme 2.130 m² 

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:

Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. A4
Maßnahmenplan: Darstellung in Karte 4a

Lage der Maßnahme:
temporär genutzten Lager- und Montageflächen

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Wiederherstellung von bauzeitlich genutzten Sandtrockenrasen

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

B: Bauzeitlicher Verlust von Staudenfluren durch Lager- und Montageflächen

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Wiederherstellung bauzeitlich genutzter Staudenfluren

Maßnahmenbeschreibung
Im Bereich des bauzeitlich genutzten Sandtrockenrasen sind nach Beendigungen der Bauarbeiten Bodenverdich-
tungen durch Lockern und Fräsen zu beseitigen. Bei der Anlage von temporären Schotterflächen ist der seitlich ge-
lagerte Oberboden wieder aufzubringen, nachdem die Verdichtungen der unteren Bodenschichten durch Lockern
und Fräsen beseitigt wurden.

Anschließend sind die Flächen mit Regiosaatgut aus der Region Ostdeutsches Tiefland (UG 4) einzusäen. Dabei
ist als Saatgutmischung „Magerrasen“ zu verwenden.

Textfortsetzung auf Folgeblatt¨

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen
-

Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit þ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

o vermieden o vermindert
þ ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. o nicht ausgleichbar
¨ ersetzbar o ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

jetzigero Flächen Dritter  
þ Vorübergehende Flächeninanspruchnahme 150 m² 
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

jetzigero Nutzungsbeschränkung  
þ Flächengröße der Maßnahme 150 m² 

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:
Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. A5
Maßnahmenplan: Darstellung in Karte 4a

Lage der Maßnahme:
temporär genutzten Lager- und Montageflächen sowie
Überschwenkbereiche

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Wiederaufforstung der bauzeitlich gerodeten Forstflächen

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

B: Verlust von Forstflächen im Bereich der bauzeitlich überprägten Flächen in dem Bereich der temporär genutzten
Lager- und Montageflächen sowie Überschwenkbereiche

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Wiederherstellung bauzeitlich genutzter Forstflächen

Maßnahmenbeschreibung
Auf den temporär überprägten Flächen erfolgt nach Abschluss der Bauarbeiten eine Wiederaufforstung. Die Flä-
chen befinden sich hauptsächlich entlang der geplanten Zuwegzungen innerhalb von monotonen Kiefernwäldern
sowie jungen Eichenbeständen. Damit die Attraktivität des Standortes durch Laubgehölze nicht gesteigert wird und
dadurch Vögel und Fledermäuse angezogen werden, die an den WEA kollidieren könnten, sind die Flächen wieder
mit Waldkiefern (Pinus sylvestris) und Traubeneichen (Quercus petraea) zu bepflanzen.

Die Anlage des Waldes erfolgt durch Aufforstung der Fläche mit Forstpflanzen. Dabei sind bei der Pflanzung die
standortspezifischen Ansprüche zu berücksichtigen. Es erfolgt eine 5-jährige Pflege (inkl. Fertigstellungspflege).

Die Detailplanung erfolgt im Zuge der weiteren Planung in Abstimmung mit dem zuständigen Forstamt.

Textfortsetzung auf Folgeblatt¨

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen
Die weitere Jungwuchspflege ist auf das unumgängliche Maß zu beschränken.

Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit þ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

o vermieden o vermindert
þ ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. o nicht ausgleichbar
¨ ersetzbar o ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

jetzigero Flächen Dritter  
þ Vorübergehende Flächeninanspruchnahme 10.220 m ² 
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

jetzigero Nutzungsbeschränkung  
þ Flächengröße der Maßnahme 10.220 m ² 

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:

Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. A6
Maßnahmenplan: Darstellung in Karte 4a

Lage der Maßnahme:
Eingriffsbereich westlich des Anlagenstandorts
WEA 01

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Anlage von Sandtrockenrasen

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

B: Bauzeitlicher Verlust von Sandtrockenrasen

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Anlage von Sandtrockenrasen

Maßnahmenbeschreibung
Im Eingriffsbereich angrenzend zu dem bauzeitlich genutzten Sandtrockenrasen sind nach Beendigungen der Bau-
arbeiten Bodenverdichtungen durch Lockern und Fräsen zu beseitigen. Bei der Anlage von temporären Schotterflä-
chen ist der seitlich gelagerte Oberboden wieder aufzubringen, nachdem die Verdichtungen der unteren Boden-
schichten durch Lockern und Fräsen beseitigt wurden. Momentan werden die Flächen als Lagerfläche von Holz-
hackschnitzel genutzt bzw. weisen einen ruderalen Pionierrasen aus.

Anschließend sind die Flächen mit Regiosaatgut aus der Region Ostdeutsches Tiefland (UG 4) einzusäen. Dabei
ist als Saatgutmischung „Magerrasen“ zu verwenden.

Textfortsetzung auf Folgeblatt¨

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen
-

Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit þ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

o vermieden o vermindert
þ ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. o nicht ausgleichbar
¨ ersetzbar o ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

jetzigero Flächen Dritter  
þ Vorübergehende Flächeninanspruchnahme 300 m² 
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

jetzigero Nutzungsbeschränkung  
þ Flächengröße der Maßnahme 300 m² 

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:

Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. ACEF7
Maßnahmenplan: Darstellung in Karte 4a

Lage der Maßnahme:
Umfeld der WEA-Standorte 01 und 02

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Verbesserung der Habitatstrukturen für die Zauneidechse

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

T: Bauzeitlicher Verlust von Lebensräumen der Zauneidechse

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Verbesserung der Habitatstrukturen für die Zauneidechse

Maßnahmenbeschreibung
Für die temporäre und dauerhafte Beanspruchung von Zauneidechsenhabitaten werden angrenzende (potenzielle)
Lebensräume der Zauneidechse soweit aufgewertet, dass Tiere aus dem Baufeld auf diese Fläche verbracht werden
können. Zur Aufwertung der Fläche erfolgt die Anlage von Reisigwällen mit folgenden Eigenschaften:

· L = ca. 4 - 5 m, B = ca. 1,5 m, H = ca. 1 - 1,5 m

· keine Aushebung von Mulden erforderlich

· Überschüttung der Querseiten der Wälle mit jeweils ca. 2-3 m² Sand

Textfortsetzung auf Folgeblatt¨

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen
-

Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit þ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

o vermieden o vermindert
þ ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. o nicht ausgleichbar
¨ ersetzbar o ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr. o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

jetzigero Flächen Dritter  
o Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

jetzigero Nutzungsbeschränkung  
þ Flächengröße der Maßnahme 4.560 m² 

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:
Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. E1
Maßnahmenplan 4b

Lage der Maßnahme:
Gemarkung Bremsdorf, Flur 1, Flurstück 88

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Anlage von naturnahem Wald

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

B: Verlust von Kiefern- und Eichenforste im Zuge von Wegebau.

Bo: Voll- und Teilversieglung von Böden mit allgemeiner Bedeutung

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Entwicklung von naturnahen Waldbereichen mit bedeutenden Lebensraumfunktionen. Bodenverbesserung durch
Gehölzpflanzungen auf Intensivacker.

Maßnahmenbeschreibung
Auf dem Flurstück wird anteilig ein naturnaher Waldbestand auf Intensivacker mit einer Flächengröße von
24.500 m² angelegt. Für das Flurstück besteht eine Forstrechtliche Genehmigung zur Erstaufforstung gemäß
§ 9 LWaldG vom 27.05.2014 durch die Oberförsterei Siedichum.

Gemäß Erstaufforstungsbescheid ist ein naturnaher Mischbestand zu entwickeln, der einen Mindestanteil von 50 %
heimischen Laubgehölzen aufweisen soll. Die Anlage des Waldes erfolgte durch Pflanzgut aus den entsprechen-
den forstlichen Herkunftsgebieten.

Zur offenen Ackerfläche ist in einer Tiefe von 20 m ein gestufter Waldrand bestehend aus Laubgehölzen anzule-
gen. Den Hauptanteil der Waldrandbepflanzung sollen folgende Arten bilden: Eberesche, Wildapfel, Feldahorn, Ha-
selnuss, Hartriegel, Eingriff. Weißdorn, Hundsrose, Schlehe, Pfaffenhütchen, Holunder, Heckenkirsche.

Für den Waldrand ist Pflanzgut nach dem Erlass zur „Sicherung gebietsheimischer Herkünfte bei der Pflanzung von
Gehölzen in der freien Natur“ vom 18. September 2013 zu verwenden.

Die gesamte Fläche ist gegen Wildverbiss einzuzäunen. Es erfolgt eine 5-jährige Pflege (inkl. Fertigstellungspfle-
ge). ggf. Rücknahme konkurrierender Begleitvegetation.

Textfortsetzung auf Folgeblatto

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen
Es soll ein naturnaher, gestufter Mischwald mit Bewirtschaftung im Sinne der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft
entwickelt werden.

Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit þ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

o vermieden o vermindert
¨ ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. o nicht ausgleichbar
o  ersetzbar þersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr.

A5, E3
o nicht ersetzbar

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:
Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. E1
Maßnahmenplan 4b

Lage der Maßnahme:
Gemarkung Bremsdorf, Flur 1, Flurstück 88

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Anlage von naturnahem Wald
BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

jetzigerþ Flächen Dritter 24.500 m² 
o Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

jetzigerþ Nutzungsbeschränkung 24.500 m² 
þ Flächengröße der Maßnahme 24.500 m² 
 



Bezeichnung der Baumaßnahme:

Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA

MASSNAHMEN
-BLATT

Maßnahmen-Nr. E2
Maßnahmenplan 4b

Lage der Maßnahme:
Gemarkung Bremsdorf, Flur 1, Flurstück 88

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Anlage einer Waldlichtung

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

B: Verlust von Grünlandbrache, ruderalen Wiesen und Staudenfluren mittleren ökologischen Wertes

Bo: Teilversieglung von Böden mit allgemeiner Bedeutung

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Herstellung von naturnahen Waldlichtungen mit hoher Lebensraumfunktionen (Fledermäuse, Vögel) und die Ver-
besserung der natürlicher Bodenfunktionen durch Nutzungsextensivierung

Maßnahmenbeschreibung
Ein Teil der zur Aufforstung vorgesehen Ackerflächen soll nicht aufgeforstet werden, sondern als Lichtung mit einer
ruderalen Vegetation offenbleiben. Dazu erfolgt nach einem Ackerumbruch die Ansaat einer natürlichen Wiesenmi-
schung. Auf derzeit brachliegenden Bereichen erfolgt kein Ackerumbruch. Bis auf eine jährliche Mahd im Späth-
erbst sind die Flächen der natürlichen Biotopentwicklung zu überlassen. Im Vordergrund steht die Entwicklung flo-
ristisch artenreicher Wiesengesellschaften, die zahlreichen Tier- und Pflanzenarten geeigneten Lebensraum bieten.
Die Lichtungen sind extensiv zu bewirtschaften, das heißt

- keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln,
- kein Ausbringen von Gülle oder Dünger,
- kein Umbruch,
- keine Neuansaat oder Nachsaat,

Textfortsetzung auf Folgeblatt¨

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen
Es sollen Lichtungen Waldgebieten mit naturnahen ruderalen Wiesen und Staudenfluren entwickelt werden.

Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit þ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

o vermieden o vermindert
o  ausgeglichen o ausgeglichen i. V. m. o nicht ausgleichbar
o ersetzbar þersetzbar i. V .m. Maßn. A2, E4 o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

jetzigerþ Flächen Dritter 7.250 m² 
o Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

jetzigerþ Nutzungsbeschränkung 7.250 m² 
þ Flächengröße der Maßnahme 7.250 m² 

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:
Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA MASSNAHMEN

-BLATT

Maßnahmen-Nr. E3
Maßnahmenplan 4c

Lage der Maßnahme:
Gemarkung Krügersdorf, Flur 4, Flurstück 167

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Anlage von naturnahem Wald

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

B: Verlust von Kiefern- und Eichenforste sowie Birken-Vorwald im Zuge von Wegebau.

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Entwicklung von naturnahen Waldbereichen mit bedeutenden Lebensraumfunktionen. Bodenverbesserung durch
Gehölzpflanzungen auf Intensivacker.

Maßnahmenbeschreibung
Die Fläche liegt im Naturraum Ostbrandenburgisches Heide und Seengebiet. Von der zur Aufforstung vorgesehene
Fläche von insgesamt 28.115 m² werden vorhabenbedingt nur 6.600 m² benötigt. Derzeit wird die Fläche als Acker
genutzt. Die Fläche liegt nicht in einem Schutzgebiet und ist aus dem bereits abgeschlossenen Bodenordnungsver-
fahren "Beeskow Ost" hervorgegangen.

Es ist ein naturnaher Mischbestand zu entwickeln, der einen Mindestanteil von 50 % heimischen Laubgehölzen
aufweisen soll. Zur offenen Ackerfläche ist in einer Tiefe von 20 m ein gestufter Waldrand bestehend aus Laubge-
hölzen anzulegen. Den Hauptanteil der Waldrandbepflanzung sollen folgende Arten bilden: Eberesche, Wildapfel,
Feldahorn, Haselnuss, Hartriegel, Eingriff. Weißdorn, Hundsrose, Schlehe, Pfaffenhütchen, Holunder, Heckenkir-
sche.

Die Anlage des Waldes erfolgte durch Pflanzgut aus den entsprechenden forstlichen Herkunftsgebieten. Für den
Waldrand ist Pflanzgut nach dem Erlass zur „Sicherung gebietsheimischer Herkünfte bei der Pflanzung von Gehöl-
zen in der freien Natur“ vom 18. September 2013 zu verwenden.

Die gesamte Fläche ist gegen Wildverbiss einzuzäunen. Es erfolgt eine 5-jährige Pflege (inkl. Fertigstellungspfle-
ge). ggf. Rücknahme konkurrierender Begleitvegetation.

Textfortsetzung auf Folgeblatto

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen
Es soll ein naturnaher, gestufter Mischwald mit Bewirtschaftung im Sinne der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft
entwickelt werden.

Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit þ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

o vermieden o vermindert
¨ ausgeglichen o ausgeglichen i.V.m. o nicht ausgleichbar
¨ ersetzbar þ ersetzbar i.V.m. Maßn.-Nr.  A1, A2 o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

jetzigerþ Flächen Dritter 6.600 m² 
o Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

jetzigerþ Nutzungsbeschränkung 6.600 m² 
þ Flächengröße der Maßnahme 6.600 m² 

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert



Bezeichnung der Baumaßnahme:

Windpark „Diehlo West“
Errichtung von 2 WEA

MASSNAHMEN
-BLATT

Maßnahmen-Nr. E4
Maßnahmenplan 4c

Lage der Maßnahme:
Gemarkung Schwerzko, Flur 1, Flurstück 43/1

Kurzbezeichnung der Maßnahme: Abriss und Entsiegelung eines ehemaligen Ferienheims

KONFLIKT/ BEEINTRÄCHTIGUNG
Beschreibung*

L: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Errichtung von 2 WEA mit einer Gesamthöhe von 244 m.

Bo: Versieglung von Böden mit allgemeiner Bedeutung

MASSNAHME
Begründung/ Zielsetzung

Aufwertung des Landschaftsbildes durch den Rückbau von Hochbauten.

Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen durch Entsiegelung.

Maßnahmenbeschreibung
Innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Dorchetal und Fasanenwald (Neuzelle)“ erfolgen der Abriss und die Ent-
siegelung eines ehemaligen Ferienheims.

Bedingt durch die Bodenbeschaffenheit wird der Keller des Ferienheims verfüllt und dessen Bodenplatte perforiert.

Textfortsetzung auf Folgeblatt ¨

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept/ Kontrollen
-

Zeitpunkt der Durchführung
o vor Baubeginn o mit Baubeginn o während der Bauzeit þ nach Fertigstellung des Bauvorhabens
BEEINTRÄCH-
TIGUNG

o vermieden o vermindert
o  ausgeglichen o ausgeglichen i. V. m. o nicht ausgleichbar
o ersetzbar þersetzbar i. V. m. Maßn. E1 o nicht ersetzbar

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN UND VORGESEHENE REGELUNGEN
o Flächen der öffentlichen Hand Künftige Eigentümer

jetzigerþ Flächen Dritter 463 m² 
o Vorübergehende Flächeninanspruchnahme  
o Grunderwerb erforderlich  Künftiger Unterhaltungspflichtiger

jetzigerþ Nutzungsbeschränkung 463 m² 
þ Flächengröße der Maßnahme 463 m² 

* B=Biotope/ Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, L=Landschaftsbild/ Erholungswert


